
den Forderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie 
der Arbeitshygiene entsprechen;

für die mit gesundheitsgefährdenden Arbeiten beschäftigten Werk
tätigen arbeitshygienische Pflichtuntersuchungen vertraglich zu sichern.

Zur Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für die Verbesse
rung des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der Arbeits
hygiene sind vom Minister für Bauwesen in Zusammenarbeit mit den 
betreffenden staatlichen Organen vor allem folgende Maßnahmen einzu
leiten :

die Einrichtung arbeitshygienischer Untersuchungsstellen, die von 
Fachärzten zu leiten sind;

die Erhöhung der Schutzgüte, insbesondere der Staub- und Lärm
bekämpfung sowie des Brandschutzes, vor allem durch Organisierung 
einer zielstrebigen Gemeinschaftsarbeit mit dem Maschinenbau;

die Weiterbildung und Qualifizierung aller leitenden Kader durch 
regelmäßige Lehrgänge, die Aus- und Weiterbildung von Sicherheits
und Arbeitshygieneinspektoren sowie der Brandschutzverantwortlichen;

die Ausarbeitung neuer und Überarbeitung bestehender Arbeitsschutz- 
bzw. Brandschutzanordnungen sowie

die Festlegung zweigtypischer arbeitshygienischer Normative.

IV. Zur Entwicklung der wichtigsten Zweige 
des Investitionsbauwesens

Die vorrangige Entwicklung der Baumaterialienindustrie sichern

Die Sicherung der vorrangigen Entwicklung der Baumaterialienindu
strie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um die Initiative der Bau
schaffenden und breiter Kreise der Bevölkerung für die Lösung der Bau
aufgaben im Perspektivplanzeitraum zu mobilisieren. Es geht vor allem 
darum, die Produktion von Baumaterialien mit hoher Qualität und nied
rigsten Kosten schneller als die Bau- und Montageproduktion zu steigern 
und verstärkt neue, qualitativ hochwertige Erzeugnisse herzustellen. Die 
planmäßige Rationalisierung bestehender Werke und die Einführung 
moderner Technologien, die komplexe Mechanisierung und Automati
sierung ganzer technologischer Linien und die Veränderung der Produk
tionsstruktur einzelner Industriezweige stehen damit unabwendbar auf 
der Tagesordnung.
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